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EZ/OZ: 2314/1

Fraktion:
KFG

Datum:
11.12.2025

Selbständiger Antrag (§ 17 GO-GR)

Antragsteller:in(nen): Klubobmann Mag. Alexis Pascuttini (KFG)

Abschaffung des Grünblinkens gem. §38 Abs 6a StVO

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! 

In meinem Dringlichen Antrag, welchen ich in der Gemeinderatssitzung am 11.12.2025
eingebracht habe, forderte ich die Stadt Graz auf, sich auf dem Petitionsweg an den
Bundesgesetzgeber zu wenden, um ein Abschaffen des Grünblinkens bei Ampeln zu
beschließen. 
§38 Abs 6a StVO besagt allerdings dass Zur zielgerichteten Steuerung des Verkehrs und des
Zuflusses auf Straßen (Zuflussregelung) ist eine von Abs.  2b und 6 abweichende Ausführung von
Lichtsignalanlagen dahingehend zulässig ist, dass die Dauer des gelben nichtblinkenden Lichtes, das
gemeinsam mit dem roten Licht leuchtet, eine Sekunde beträgt und dass das Grünlicht ohne
vorangehende Grünblinkphase beendet wird. Zuflussregelungen sind mittels Zusatztafel

​anzukündigen. 

Es wird folgender
ANTRAG
gestellt:

An besonders neuralgischen und stauanfälligen Punkten soll das Grünblinken abgeschafft 
werden und stattdessen Zusatztafeln errichtet werden. 

Freigaben / Unterschriften:
Klubobmann Mag. Alexis Pascuttini (KFG)
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